
  
 

Bekanntgabe der Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 
13.09.2021 gemäß § 35 Absatz 1 Gemeindeordnung 
 

Nicht öffentlicher Teil 

 
zu 1. 2. Nachtrag zum Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Stadt Ludwigsha-

fen am Rhein und der LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-
Gesellschaft mbH 

   

A N T R A G 

Nach einstimmiger Beschlussempfehlung des Aufsichtsrats in der Sitzung vom 26.03.2021 
möge der Stadtrat dem 2. Nachtrag zum Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Stadt 
und der LUKOM zustimmen und der Gesellschafterversammlung empfehlen, den 2. Nach-
trag zum Geschäftsbesorgungsvertrag zu beschließen.  

Beschluss des Stadtrates: 

Antrag einstimmig angenommen. --------------------------------------------------------------------------- 

 
zu 2. Gesellschaftsvertragsanpassung der LCE - LU-City Entwicklungs-GmbH 
   

A N T R A G 

Nach einstimmiger Empfehlung des Aufsichtsrates der LCE möge der Stadtrat der Anpas-
sung des Gesellschaftsvertrages zustimmen und den noch unter Vorbehalt stehenden Be-
schluss der Gesellschafterversammlung genehmigen. 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, ggf. notwendige gemeinderechtskonforme Anpassungen 
des Gesellschaftsvertrages vorzunehmen. 
 

Beschluss des Stadtrates: 

Antrag einstimmig angenommen. --------------------------------------------------------------------------- 

 
zu 3. Gesellschaftsvertragsanpassung der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 
   

A N T R A G 

Der Stadtrat möge wie folgt beschließen: 
 
Der Stadtrat möge der Gesellschaftsvertragsanpassung der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 
zustimmen. 



Beschluss des Stadtrates: 

Antrag einstimmig angenommen. --------------------------------------------------------------------------- 

 

zu 4. Anteilsübertragung und Anpassung des Gesellschaftsvertrages der KliLu 
Hautarzt MVZ GmbH 

   

A N T R A G 

Nach einstimmigem Beschluss des Aufsichtsrats der Klinikum der Stadt Ludwigshafen am 
Rhein gemeinnützige GmbH (Klinikum) vom 09.09.2021 möge der Stadtrat der Anteilsüber-
tragung sowie der daraus resultierenden Anpassung des Gesellschaftsvertrages zustimmen. 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, ggf. notwendige gemeinderechtskonforme Anpassungen 
des GmbH-Gesellschaftsvertrages der „KliLu Hautarzt MVZ GmbH“ vorzunehmen. 

 

Beschluss des Stadtrates: 

Antrag einstimmig angenommen. --------------------------------------------------------------------------- 

 
zu 5. Gesellschaftsvertragsanpassung der TWL Windpark Rurich GmbH & Co. KG 
   
 

A N T R A G 

Der Stadtrat möge wie folgt beschließen: 

Der Stadtrat möge die Anpassung des Gesellschaftsvertrages der TWL Windpark Rurich 
GmbH & Co. KG zur Kenntnis nehmen. Die Verwaltung wird ermächtig, ggfs. von der ADD 
geforderte gemeinderechtskonforme Anpassungen des Gesellschaftsvertrages vorzuneh-
men.  

Beschluss des Stadtrates: 

Antrag einstimmig angenommen. --------------------------------------------------------------------------- 

 
zu 6. Gesellschaftsvertragsanpassung der TWL Windpark Zellertal GmbH & Co. KG 
   

A N T R A G 

Der Stadtrat möge wie folgt beschließen: 

Der Stadtrat möge die Anpassung des Gesellschaftsvertrages der TWL Windpark Zellertal 
GmbH & Co. KG zur Kenntnis nehmen. Die Verwaltung wird ermächtig, ggfs. von der ADD 
geforderte gemeinderechtskonforme Anpassungen des Gesellschaftsvertrages vorzuneh-
men.  



Beschluss des Stadtrates: 

Antrag einstimmig angenommen. --------------------------------------------------------------------------- 

 
zu 7. Feuerwehr: Beladung für einen Gerätewagen Sanität (GW – San) für die Schnel-

leinsatzgruppen (SEG) der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz der 
Stadt Ludwigshafen - Vergabeentscheidung 

   

A N T R A G 

Der Stadtrat möge wie folgt beschließen: 

Der Vergabe zur Beschaffung für die Beladung eines Gerätewagen Sanität für die Schnel-
leinsatzgruppen (SEG) zum Angebotspreis von 175.991,42 € wird zugestimmt. 

Beschluss des Stadtrates: 

Antrag einstimmig angenommen. --------------------------------------------------------------------------- 

 
zu 8.1 Hinausschieben der Regelaltersgrenze nach § 41 Satz 3 SGB VI 
   

A N T R A G 

nach der einstimmig ausgesprochenen Empfehlung des Personalausschusses vom 
06.09.2021: 

Der Stadtrat möge dem Vorschlag der Verwaltung zustimmen. 

Beschluss des Stadtrates: 

Antrag einstimmig angenommen. --------------------------------------------------------------------------- 

 
zu 9. Beschaffung einer DWDM Rechenzentrumskopplungs-Lösung - Vergabeent-

scheidung 
   

A N T R A G 

Der Stadtrat möge wie folgt beschließen: 

Der Auftrag zur Beschaffung einer DWDM Rechenzentrumskopplungs-Lösung über 
110.908,- € brutto soll vergeben werden. 

Beschluss des Stadtrates: 

Antrag einstimmig angenommen. --------------------------------------------------------------------------- 


